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404 tlw.

ÖFF .

+15,00m ü.NHN

17,00

2,00

L 
- E

nts
or

g.

3,00

Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grünflächen      (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche , Grün- und Wegeverbindung

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten i.S. des Naturschutzrechts,
hier Landschaftsschutzgebiet ( § 26 BNatSchG i.v. m § 15 LNatSchG)

SONSTIGE  PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher baulicher Nutzung   (§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB )

Leitungsrecht zugunsten Versorgungsträger
Leitungsrecht zugunsten Entsorgungsträger

DARSTELLUNGEN  OHNE  NORMCHARAKTER

Flurstücksgrenzen (vorhanden)

künftig entfallende Flurstücksgrenze

vorhandene Bebauung

Flurgrenzen

Flurstücksnummern

Böschungen

Baumstandorte, Bestand

ZEICHENERKLÄRUNG

Maß der baulichen Nutzung    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

II

Grundflächenzahl, als Höchstmaß (§19 Abs. 1 BauNVO)

Grundfläche, als Höchstmaß (§19 Abs. 2 BauNVO)

Geschossfläche, als Höchstmaß  (§20 Abs. 3 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß  (§20 Abs. 1 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse, als Mindestmaß und Höchstmaß   (§ 20 Abs. 1 BauNVO)

Gebäudehöhe - Oberkante Gebäude - in Meter über Höhenbezugspunkt / Erschließungsfläche als Höchstmaß (§ 16 i.V.m. § 18 BauNVO)
als Höchstmaß   =  z.B. + 13,50 m über HBP

als Mindestmaß und als Höchstmaß

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22  BauGB)

386

I. FESTSETZUNGEN

Zweckbestimmung   Ne = Nebenanlagen  
          St  = Stellplätze         
   St + Si = Stellplätze und Regenwasser-Versickerungsflächen

Gemeinschaftsgrünfläche

         Ne / St / Si

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von  Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

10

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

offenen Bauweise  (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

nur Doppelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

nur Hausgruppen / Reihenhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

geschlossenen Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO)

abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Baulinie   (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze  (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Verkehrsflächen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen, öffentlich

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung, öffentlich

Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten  (G-F-L) für die anliegenden Grundstücke und  einem
Gehrecht für die Allgemeinheit zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von  Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a u. b  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von  Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN    (§ 9 Abs. 6 BauGB)

sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Gemeinschaftsunterkunft (z.B. für Geflüchtete und Asylbegehrende)
siehe hierzu textl. Festsetzung Nr. 3

Fläche für den Gemeinbedarf   (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Bahnanlagen (planfestgestellt)

Öffentl. Parkplätzte innerhalb der off. Verkehrsflächen (Konkretisierung im Rahmen der Ausbauplanung)

Sichtdreiecke

Höhenbezugspunkt - Vorhandenen Geländehöhe in Metern ü. Normalhöhennull (NHN)

Grundstücksgrenze  in Aussicht genommen (Vorschlag)

Bemaßung - Angaben in Meter

Nummerierung Baufelder in den Allgemeinen Wohngebieten

Geltungsbereiche der angrenzenden Bebauungspläne

PLANGRUNDLAGE

Private Grünfläche

Spiel und Freizeit

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

Pumpstation

Elektrizität

Geh- und RadwegG + R

§ Gesetzlich geschütztes Biotop, hier Knick ( § 21 Abs. 1 Nr 4 LNatSchG i.V. m § 30  BNatSchG)

Straßenbegleitgrün / Straßenverkehrsgrün

Umgrenzung von Flächen die von Bebauung freizuhalten sind
hier:  Schutzstreifen (8,00 m) für Wassertransportleitung

WA Allgemeine Wohngebiete  (§ 4 BauNVO)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Geh- u. Radweg mit Fahrrecht zur StellplatzanlageG+R mit FR

L

L-Versorg
L-Entsorg

Leitung unterirdisch  (Wassertransportleitung, Abwasserleitung)

12,00

H

D

II   -  III

GR = 1.200 m²

GF =  4.000 m²

OK = 13,50 m

GRZ 0,4

OK 9,00m - OK 13,50m

o

g

a

Private Dauerkleingärten

S1 Bereich für Lärmschutzvorkehrungen an Gebäuden

G-F-L

HBP
+15,00m ü.NHN

Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie
die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung und Minderung solcher Ein-
wirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Mit Gehrecht für die Allgemeinheit  (G-Allg) zu belastende
Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)G-Allg

PRIVAT

PRIV.

Ö F F .

Ö F F .

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), in Verbindung mit der
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBl. I 1991, S. 58), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017, BGBl. I S. 1057).

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung u. Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken    (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Notwasserweg (Freihaltezone für Wasserabfluss bei Starkregen - Rinne)

Überlagernde Festsetzung: Straßenbegleitgrün und Anlage zur
Niederschlagsrückhaltung bzw. -versickerung

Überlagernde Festsetzung: Allgemeines Wohngebiet  und Anlage zur
Niederschlagsrückhaltung bzw. -versickerung

Überlagernde Festsetzung: Private Grünfläche und Anlage zur Niederschlags-
rückhaltung bzw. -versickerung

Abgrenzung befristete Zulässigkeit

Abgrenzung Nebenzeichnung

PRIV.

BG

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) - Regenwasserrückhaltung -
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F =  Fahrbahn
G =  Gehweg
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g
WA 6      III

GR 1.200 m²  GF 4.100 m²
FD max. 10°
WA 6a   OK 10,50 m
WA 6b   OK 13,50 m

NUTZUNGSSCHABLONEN

Befristete  Zulässigkeit
Gemeinschaftsunterkunft
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  I  GR 1.800 m²

Planstraße  "A"
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PRIV.

PRIV.
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ÖFF.

09.13.00   Bornkamp / Schärenweg      -      TEIL   A   -   PLANZEICHNUNG

M. 1 : 1000
D a t e n g r u n d l a g e   A L K I S   0 4 . 2 0 2 3
i m  U T M - K o o r d i n a t e n s y t e m
H e r a u s g e b e r :  L a n d e s a m t  f ü r  V e r m e s s u n g
u n d  G e o i n f o r m a t i o n   S c h l e s w i g  -  H o l s t e i n

STRASSENQUERSCHNITTE    M. 1: 200  (Darstellungen ohne Normcharakter)

NEBENZEICHNUNG  2     Schallschutzmaßnahmen

o.M.

10050403020100

 TEIL  B      -     TEXT

NEBENZEICHNUNG  1
Befristete Zulässigkeit
Gemeinschaftsunterkunft +
Erschließung und Grünflächen

M. 1 : 1000

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses
der Hansestadt Lübeck vom 00.00.2023. Die ortsübliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Lübecker
Nachrichten am 00.00.2023 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB
ist vom 00.00.2023 bis einschließlich 00.00.2023 durchgeführt worden.

3. Der Bauausschuss hat am 00.00.2023 die Änderung des
Aufstellungsbeschlusses beschlossen und den Entwurf des
Bebauungsplanes 09.13.00 - Bornkamp / Schärenweg - mit Begründung
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit
vom 00.00.2023 bis zum 00.00.2023 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten
schriftlich oder zu Niederschrift abgegeben werden können, am
00.00.2023 in den Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht
worden. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe
und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
www.stadtentwicklung.luebeck.de/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
ins Internet eingestellt.

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
Planung berührt sein können, wurden gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB am
00.00.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

6. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen
Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand
vom                             , in den Planunterlagen enthalten und
maßstabsgerecht dargestellt sind.

7. Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ........................
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8. Die Bürgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am .................. als Satzung
beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

9. (Ausfertigung:)
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
machen.

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft und die
Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender
Erklärung auf Dauer während der Servicezeiten von allen Interessierten
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am
...........................ortsüblich bekanntgemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215  Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit,  Entschädigungsansprüche  geltend zu machen und das
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)  hingewiesen worden. Auf die
Rechtswirkungen des  § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.

       Die Satzung ist mithin am                           in Kraft getreten.

VERFAHRENSVERMERKE
                                                        Lübeck, ................................

                                          Hansestadt   Lübeck
                                                                  Der Bürgermeister
                                                        Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

                                          Im Auftrag                                 Im Auftrag

                   L. S.             Joanna Hagen                         Karsten Schröder
                                          Bausenatorin                            Bereichsleiter

                                                       Lübeck, ...............................

                  L. S.                 Landesamt für Vermessung und Geoinformation
                                                               Schleswig - Holstein

                                                         Lübeck, ..................................

                                            Hansestadt   Lübeck
                                                                    Der Bürgermeister
                                                          Fachbereich Planen und Bauen
                                                        Bereich Stadtplanung | Bauordnung
                                                                          Im Auftrag

                    L. S.                                          Karsten Schröder
                                                                        Bereichsleiter

                                                      Lübeck, ........................

                 L. S.                                          Jan Lindenau
                                                              Der Bürgermeister

                                                       Lübeck, ...................................

                                           Hansestadt   Lübeck
                                                                   Der Bürgermeister
                                                         Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

   Im Auftrag

                  L. S.                                         Karsten Schröder
                                                                      Bereichsleiter

o.M.

SATZUNG   DER   HANSESTADT  LÜBECK
BEBAUUNGSPLAN  09.13.00
B o r n k a m p  /  S c h ä r e n w e g

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach  § 9 Abs. 4  BauGB sowie nach § 86 der Landesbauordnung
wird nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 00.00.2024 die Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 09.13.00  -  Bornkamp / Schärenweg, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
erlassen.

Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

NEBENZEICHNUNG  3     Maßgeblicher resultierender Außenlärmpegel La,res in dB(A)

Nachrichtlich
Lärmpegelbereich (LPB)

Entwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB
Stand: 02.07.2025
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